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JAHRESABSCHLUSS 2024 

DER GEMEINDE EITZING MIT 

EHRUNGEN! 

 
 
 
 
 
 
Für die jahrelange Treue zur Gemeinde Eitzing und 
dem damit verbundenen 35-jährigen Dienst-
jubiläum als Kindergartenpädagogin in Eitzing, 
wurde Kindergartenleiterin Andrea Wagner geehrt. 
 
Viele Entwicklungsstufen des Kindergartens, von 
eingruppig auf zweigruppig und altersübergreifend, 
sowie Umbauarbeiten der Räumlichkeiten mit 
Ausweichquartier und vieles mehr, meisterte Frau 
Wagner stets sehr gut organisiert, gewissenhaft und 
verlässlich. 
 
 
Von 2015 bis 2024 leitete Direktorin Christine 
Vorauer mit besonders fürsorglicher Art die 
Geschicke der Volksschule Eitzing. Ein besonderes 
Anliegen und stets im Vordergrund stand für Frau 
Vorauer, den Kindern etwas beizubringen und sie 
zukunftsfit vorzubereiten. 
Die Führung der Volksschule und der Pädagoginnen 
war stets harmonisch und freundschaftlich.   

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Religionslehrer Josef Schmidtbauer wurde nach 
33 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet.  
 
Mit Bedacht, umsichtig und stets ruhig und freundlich 
hat Herr Schmidtbauer die Erstkommunionen 
organisiert und abgewickelt. Neben Eitzing hielt er 
auch in Mettmach und Mehrnbach den 
Religionsunterricht ab. 
 
Für die weitere Zukunft mögen sie viele schöne 
Erinnerungen aus Eitzing begleiten und wünschen 
alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit! 
 
 
 
 
 
 

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN SAMMELSTELLE 
GRÜN- und STRAUCHSCHNITT! 
(Edenbach 2, 4971 Aurolzmünster) 
 
MONTAG BIS FREITAG 7:00 bis 18:00 Uhr 
SAMSTAG          7:00 bis 16:00 Uhr 
 
SONN- UND FEIERTAGE GESCHLOSSEN! 

 

„Im Namen der Gemeinde gratulierten Bürgermeisterin Margot 
Zahrer und Amtsleiterin Verena Zallinger LLB. sehr herzlich und 
bedankten sich für die äußerst gute Zusammenarbeit und den 

besonderen Einsatz für unsere Kinder!“ 
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VOLKSSCHULE / 

GANZTAGSSCHULE 

EITZING MIT NEUEN 

PÄDAGOGINNEN UND 

BETREUER/INNEN  

Leider konnte trotz vieler Bemühungen nach der 
Pensionierung von Religionslehrer Josef 
Schmidtbauer die Stelle mit einem Stundenausmaß 
von 4 Wochenstunden nicht nachbesetzt werden.  
 
Die Vorbereitungen für die Erstkommunion werden 
gemeinsam mit der Pfarre organisiert. 

 

HELENE REDHAMMER 

NEUE RELIGIONS-

LEHRERIN 

Frau Redhammer hat sich 
dankenswerter Weise bereit 
erklärt, jeweils in der 1. und 2. 
Schulstufe 1 Stunde Religion 
zu unterrichten. 
 

Helene ist als ehemalige Kapellmeisterin in Eitzing 
bekannt. Sie ist Musik- und Musikschullehrerin, 
wohnt in Eitzing, ist verheiratet und Mutter von 3 
Kindern. 
Hobbys: gemeinsam Musizieren, spazieren Gehen 
und Lesen. 
  
Wir freuen uns, Frau Mag. art. Helene Redhammer 
in unserer Volksschule als Religionslehrerin 
begrüßen zu dürfen und wünschen alles Gute und 
viel Freude mit unseren Kindern. 

 

SARAH KATZLBERGER 

PÄDAGOGISCHE 

BETREUUNG BEI 

HAUSAUFGABEN  

Frau Katzlberger ist 36 Jahre 
alt und wohnt gemeinsam mit 
ihrem Mann und ihren 
gemeinsamen Kindern in 

Eitzing/Bankham. Zurzeit befindet sie sich mitten in 
ihrer Lehrerinnenausbildung. 
Sie übernimmt die pädagogischen Betreuungs-
stunden am Nachmittag und unterstützt die Kinder 
bei den Hausaufgaben in der Ganztagsschule in der 
Volksschule Eitzing. Im vergangenen Jahr war sie 
bereits eine wertvolle  Krankenstandsvertretung und 
unterrichtete unsere Kinder. 

 
Hobbys: Musik, Garten arbeiten,  sportlich unterwegs 
mit Laufen oder in den Bergen,  
 
Wir freuen uns, dass Frau Sarah Katzlberger unsere 
Pädagoginnen und Kinder unterstützt und wünschen 
ihr alles Gute und viel Freude an der Volksschule 
Eitzing. 

 
 

LANGSAM FAHREN IN SIEDLUNGS-

STRAßEN UND IM ORTSGEBIET 
Gemeindebürgerinnen und Bürger ersuchen darauf 
hinzuweisen, im Ortsgebiet und besonders auch in 
Sieldungsstraßen langsam zu fahren. Oft sind es 
Fahrzeuglenker:innen die in den Siedlungen 
wohnhaft sind, die die Gegebenheiten kennen, in Eile 
sind und denen es nicht bewusst ist, dass sich 
Nachbarn von der Fahrweise bzw. von der 
Geschwindkeit  gefährdet fühlen. Jemanden direkt 
darauf anzusprechen ist unangenehm!  
Daher ersuchen wir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Achtet auf alle 

Bewohnerinnen und 

Bewohner, von jung bis alt 

und lenkt eure Fahrzeuge 

mit einer rücksichtsvollen 

Geschwindigkeit!“
 

VORANKÜNDIGUNG:  

„Hochverarbeitete Lebensmittel – Wie 

schmeckt das unserer Gesundheit?“  

Mag. Heidemarie Porstner, 
Ernährungswissenschafterin und Gründerin von 
Foodwatch Österreich, informiert über aktuelle 
Erkenntnisse von Fertigprodukten und ihrer 
Wirkung auf unseren Körper.  

6. März 2025, 
um 19.30 Uhr, Bauernmarkthalle Ried 

Veranstalter Gesunde Gemeinden Aurolzmünster, 
Eitzing, Hohenzell, Mehrnbach, Neuhofen, Ried i.I., 
Utzenaich und Wippenham 

 



 

 3 

ERGEBNISSE 

GEMEINDERATSSITZUNG 

VOM 12.12.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PRÜFUNGSBERICHT DER 

PRÜFUNGSAUSSCHUSSITZUNG AM 

19.09.2024; KENNTNISNAHME 

Geprüft wurden:  
Belege und Konten von 01.06.2024 bis 11.09.2024. 
 

Bei der Prüfung des Kassenbestandes wurden keine 
Mängel festgestellt und die Bankkontostände 
stimmen mit dem letzten Tagesabschluss überein. 
Anfallende Kosten für die Instandhaltung von 
Rückhalte- bzw. Oberflächenwasserbecken werden 
zu 2/3 vom Gewässerbezirk Braunau übernommen, 
1/3 der Finanzierung übernimmt die Gemeinde 
Eitzing. 
Einstimmige Kenntnisnahme 

  

2. PRÜFUNGSBERICHT ZUM 

RECHNUNGSABSCHLUSS 2023 DER 

GEMEINDE EITZING VON DER 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT RIED. 

I.I.; KENNTNISNAHME 

Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses ergibt 
sich unter anderem aus den gestiegenen Kosten bei 
Löhnen, Sozialhilfe- und Krankenanstalten Beiträgen 
sowie Zinsen und im Gegenzug zu weniger 
Einnahmen, z.B.: bei Ertragsanteilen. 

Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit  

Einzahlungen:                               € 1.954.154,42  

Auszahlungen:                              € 2.072.549,10  

SALDO:                                           €  - 118.394,68  

   
Für das Finanzjahr 2024 stehen Rücklagen von 
72.555€ € zur Verfügung.  
Die pro Kopf-Verschuldung liegt mit 1.083€ relativ 
günstig. (Im Vergleich zum Durchschnitt aller OÖ. 
Gemeinden von 2.096€/Einwohner.) 
  
Das Nettovermögen der Gemeinde gegenüber dem 
Vorjahr hat sich um 77.259 € verringert und beträgt 
nun 1.737.449 € durch Entnahmen von 
Haushaltsrücklagen.  

Die Bilanzsumme (alle Gebäude, Einrichtungen, 
Straßen,) beträgt per 31.12.2023 9.584.537 €.   
Einstimmige Kenntnisnahme  

 

3. VERLÄNGERUNG KASSENKREDIT 

(§83) DURCH BÜRGERMEISTERIN FÜR 

VORANSCHLAGSPROVISORIUM § 78 

OÖ.GEMO 1990; INFORMATION AN 

DEN GEMEINDERAT 

Die Härteausgleichskriterien sehen vor, dass der 
Gemeinderat keinen Kassenkredit beschließen darf.  
 
Damit die Liquidität der Gemeinde bis zum 
genehmigten Budget 2025 gegeben ist, muss die 
Bürgermeisterin ein Voranschlagsprovisorium 

Information der Bürgermeisterin: 
Gisirela Geschäftsführung sucht neuen Betreiber 

für das Nahversorgungsgeschäft in Eitzing! 
Gemeinderäte sollten sich einbringen und 
mithelfen, eine neue Lösung zu finden. 

Umwidmung von einer Einzelparzelle in der 

Siedlung “Am Steingarten” im Ausschuss beraten 
und wegen hoher Kostenintensität zurückgestellt.  

Voranschlag 2025 nicht auf der Tagesordnung, 

da die Bezirkshauptmannschaft bei der 
Rechnungsabschlussprüfung am Gemeindeamt 
Eitzing den Härteausgleich prognosdizierte und 
derzeit von einem Minus von über 100.000€ 
ausgegangen wird. 

Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 
im Bereich Hofing, wegen gesetzlichem 
Planaushang erst bei der nächsten Sitzung auf 
der Tagesordnung. 

Prüfungsbericht vom 21.11.2024 Tagesordnung 

für die nächste Sitzung und vorherige Abklärung 
der Buchungen im Kassenjournal. 

Bestellung neuer Gemeinderatsmitglieder durch 

die FPÖ Fraktion nicht möglich, da 
nachzubesetzende Personen auf der 
Kandidatenliste der  Gemeinderatswahl 2021  
angeführt sein müssen. 

Glasfaser Bauarbeiten der restlichen Haushalte 

und der  Siedlung “Am Steingarten” werden erst 
im Frühjahr 2025 fertiggestellt, da die 
Asphaltierung der Künetten vor dem 
Wintereinbruch nicht mehr möglich war. 
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erstellen. Dazu wird der Kassenkredit 2024 bei der 
Raiffeisenbank Innkreis Mitte durch die 
Bürgermeisterin bis Ende April 2025 verlängert. Die 
Konditionen wurden zum bestehenden Kassenkredit 
verbessert. 
Einstimmige Kenntnisnahme  
 

 

4. GEWÄHRUNG VON FÖRDERUNGEN 

FÜR 2024; BERATUNG UND 

BESCHLUSSFASSUNG 

Laut Härteausgleichskriterien beträgt der 
Förderrahmen 1,5 % von der Finanzkraft der 
Gemeinde, das ist in Eitzing ein Betrag von 
14.621,23 € für freiwillige Ausgaben.  
Im Vorjahr konnte eine Summe von 18.000€ 
verwendet werden, daher ist leider eine Kürzung der 
finanziellen Zuwendungen notwendig! 
Um alle Vereine gleich zu behandeln, wurde eine 
Reduktion um 10% bei jedem Verein vorgeschlagen. 
 

Betriebskosten Musikheim 985,50 € 

Betriebskosten Sportanlage  855,00 € 

Betriebskosten Turnsaal - Vereinsanteil 1.500,00 € 

Cantemus Chor 288,00 € 

Feiern & Feste inkl. Getränke Markerl 4.500,00 € 

FF-Kollektivunfallversicherung 122,48 € 

Imkerverein 270,00 € 

Jugendtaxi 100,00 € 

Kameradschaftsbund 360,00 € 

Mitgliedsbeitrag Wasserverband Antiesen 95,00 € 

Rechtschutzversicherung 494,42 € 

Schulbeginn Förderung 450,00 € 

Schulförderung  450,00 € 

Schwarzes Kreuz 37,13 € 

Subvention ASKÖ 900,00 € 

Subvention Musikverein & Bezirksverband 1.882,44 € 

Subvention Ortsbauernschaft 900,00 € 

Subvention Seniorenbund 180,00 € 

Unfallversicherung Kindergarten 251,26 € 

  14.621,23 € 

Einstimmiger Beschluss 
  

 

5. VERORDNUNG ERHALTUNGS-

BEITRAG; BERATUNG UND 

BESCHLUSSFASSUNG 

Ab dem fünften Jahr nach der Vorschreibung des 
entsprechenden Aufschließungsbeitrages für Kanal 

und/oder Wasser hat die Gemeinde einen jährlichen 
Erhaltungsbeitrag vorzuschreiben. 

Dieser Beitrag wurde laut Gesetz vom Land OÖ. 
gemäß   § 28 Abs. 3 OÖ. Raumordnungsgesetz 1994 
mit Wirksamkeit 01.01.2024 von 0,24 € auf 0,33 € 
erhöht. Die Gemeinden können diesen Betrag um 
das Doppelte erhöhen. 

Diese Gebühr wird für erschlossene, gewidmete, 
unbebaute Grundstücke jährlich pro m² dem 
Eigentümer vorgeschrieben. 
Im Ausschuss für Raumordnung wurde deshalb die 
gesetzliche Möglichkeit beraten, die 
Erhaltungsbeiträge stufenweise anzuheben.  

Mit 01.01.2024 auf 0,44 €, mit 01.01.2025 auf 0,55 € 
und mit 01.01.2026 auf 0,66 €. 
Die Erhöhung soll Grundstücksbesitzer dazu 
bewegen, ihre unbebauten Flächen bebauen zu 
lassen. 
Einstimmiger Beschluss für die vom Ausschuss 
vorgeschlagene Erhöhung. 
  

 

6. ÄNDERUNG DER KANALGEBÜHREN-

ORDNUNG; BESCHLUSSFASSUNG  

Stichtage für die Gebührenermittlung sind jeweils der 
01.01., 01.04., 01.07. und der 01.10. des Jahres. 

 

Die Gebühr wird nach Belastungseinheiten (Be) 
berechnet, pro Be wird ein Jahreswasseranfall von 
40 m³ angenommen. 
 
 
Je Belastungseinheit (Be) werden 185,11 € (bisher 
183,79 €) jährlich verrechnet. 
Die Kanalanschlussgebühr beträgt  

o bis zu einer Bemessungsgrundlage  
von 170 m² 4.295,00 € (bisher 4.174,00 €) 
=Mindestgebühr 

 
o für jeden über 170 m² liegenden m² 24,86 € 

(bisher 24,17 €) 

1 Be 
Ständiger Bewohner  
ab dem 15. Lebensjahr 

0,5 Be 
Ständiger Bewohner  
bis zum 15. Lebensjahr 

0,3 Be 
Schüler/Student mit einem weiteren 
Wohnsitz in einer anderen Gemeinde,  
bei Anspruch auf Familienbeihilfe 

0,3 Be 
Wochenendbewohner/Bewohner mit 
weiterem Wohnsitz 
(Hauptwohnsitz andere Adresse) 
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Die jährliche Mindestgebühr beträgt: 

o für bewohnte bzw. gewerblich genutzte 
Gebäude 330,37 € (bisher 328,01 €) 

 
o für ganzjährig unbewohnte Gebäude  

211,00 € (bisher 209,50 €) 
 

o bei Wohngebäuden mit mehr als 3 
Wohnungen je Wohneinheit 239,15 € 
(bisher 237,45 €) 

 
Die Kanalbereitstellungsgebühr für unbebaute 
Grundstücke wird an den Erhaltungsbeitrag 
angepasst auf 0,55 € je m² (bisher 0,24 €) 
Grundstücksgröße. 
Die Gebührenerhöhung der Kanalanschlussgebühr 
in der Höhe von 2,89 % ist Vorgabe des Amtes der 
OÖ. Landesregierung, die Mindestgebühren werden 
eingehalten.  
Einstimmiger Beschluss 

 

7. ÄNDERUNG DER ABFALLORDNUNG; 

BESCHLUSSFASSUNG 

Aufgrund von Änderung der Öffnungszeiten bei der 
Kompostieranlage, Standort Edenbach 2, 4971 
Aurolzmünster ist die Abfallordnung zu ändern.  
 
NEUE ÖFFNUNGSZEITEN SAMMELSTELLE 
GRÜN- und STRAUCHSCHNITT! 
 
MONTAG BIS FREITAG 7:00 bis 18:00 Uhr 
SAMSTAG          7:00 bis 16:00 Uhr 
 
SONN- UND FEIERTAGE GESCHLOSSEN! 

 
Aufgrund der Einführung der Aufkleber - Aktion 
auf allen Abfalltonnen im gesamten Eitzinger 
Gemeindegebiet ist keine Erhöhung der 
Müllgebühren für 2025 notwendig! 
 
Die Aktualisierung der Abfalltonnen ergab 
Nachzahlungen und Richtigstellungen von rund 
20.000€. 
 
„Hier möchte ich die stets kooperative und 
wertschätzende Zusammenarbeit mit allen 
Bürgerinnen und Bürgern hervorheben. Vielen 
herzlichen Dank!“ 
Einstimmiger Beschluss 

 

 

 

8. ÄNDERUNG DER HUNDEABGABEN-

VERORDNUNG; BESCHLUSSFASSUNG 

Aufgrund des §8 Abs. 5 und 6 Finanz-
Verfassungsgesetz 1948, des § 17 Abs. 3 Z 2 
Finanzausgleichsgesetz 2024 und der §§ 15 bis 17 
des OÖ. Hundehaltegesetzes 2024 ist die 
Hundeabgabe für Wachhunde und Hunde, die zur 
Ausübung eines Berufes oder Erwerbes notwendig 
sind, je Hund mit 30,00€ (bisher 20,00 €) zu 
verordnen. 
Einstimmiger Beschluss 
 

 

9. ÄNDERUNG 

VERORDNUNG EINER 

BENÜTZUNGS- UND 

GEBÜHRENORDNUNG 

FÜR DIE TURNHALLE 

IN DER VOLKSSCHULE; BERATUNG 

UND BESCHLUSSF ASSUNG  

Ein Kriterium für Härteausgleichsgemeinden ist die 
Einhebung einer Benützungsgebühr für die 
Turnhalle. 
Da die Gemeinde Eitzing Härteausgleichsgemeinde 
wird, müssen die Betriebskosten für die Turnhalle 
kostendeckend dargestellt werden, die Einführung 
einer Gebühr auch für Gemeindeeigene Vereine 
und Einzelpersonen ist daher notwendig.  
 
Um die Kosten für die Vereine und Personen so 
gering wie möglich zu gestalten, werden 1.500 € mit 
den freiwilligen Ausgaben/Förderungen abgedeckt. 
50% der Kosten werden auf den Schul- und 
Kindergartenbetrieb gerechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Musikkonzert der Musikkapelle Eitzing wird nur 
die Zeit des Konzertes von 3 Stunden herangezogen. 
Einstimmiger Beschluss  
 

 

10. VEREINBARUNG ZUM BETRIEB 

EINER ÖFFENTLICHEN SAMMEL-

STELLE UND KOMPOSTIERUNG FÜR 

Die Gebühr beträgt 5,00 € pro Stunde!  
 
Ausgenommen sind Gemeinde, Kirche, Schul- 
und Kindergartenveranstaltungen, ASKÖ- 
Kinderturnen, Spielgruppe der Gemeinde Eitzing 
sowie Veranstaltungen mit einem sozialen 
Hintergrund. 
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KOMMUNALE GRÜN - UND 

STRAUCHSCHNITTABFÄLLE (2025); 

BESCHLUSS-FASSUNG 
Der Vertrag mit dem Pächter der Grün- und 
Strauchschnittsammelstelle Herrn Alexander 
Dezelhofer, Seyring 5, 4971 Aurolzmünster und den 
beiden Gemeinden Aurolzmünster und Eitzing 
abgeschlossen. 
Die Sammelstelle befindet sich in Edenbach 2, 
4971 Aurolzmünster. Bezug und Kauf von 
Komposterde möglich. Tel.: 0680 / 321 74 51 
  
Kosten/ Vertrag für das Jahr 2025: 
Gemeinde Eitzing             6.989,00 €/Jahr 
Marktgemeinde Aurolzmünster      35.011,00 €/Jahr  
Einstimmiger Beschluss 
 

 

11. VERGABE PLANLEISTUNG 

GEMEINDE EITZING – 

WASSERVERSORGUNGSANLAGE 

EITZING UND BESCHLUSS ZUR 

PROJEKTBEGLEITUNG DURCH DAS 

LAND OÖ. 

DI Alexander Bauer wurde mit den Planungsarbeiten 
für die Trinkwasserversorgung Eitzing beauftragt. 
Beschluss für die erste Zahlung in der Höhe von 
20.000€  Anfang des Jahres 2025.  
Der Gemeinderat wurde in einer gemeinsamen 
Besprechung informiert, dass das Projekt 
Trinkwasser Eitzing mit einer Informations-
veranstaltung des Landes OÖ. unterstützt und 
begleitet wird. Beschluss für die Zustimmung zu 
dieser Projektbegleitung. 
Einstimmiger Beschluss 

 

12. 

BEITRITT ENERGIEGEMEIN-SCHAFT; 

BERATUNG UND 

BESCHLUSSFASSUNG 

Angebote wurden von der Energiegemeinschaft 
Eitzing,der Energie Ried GmbH, der Raiffeisenbank 
Energiegemeinschaft und der Bundesbeschaffung 
eingeholt.  
Die Energiegemeinschaft ist mit dem Angebot von 9 
Cent für Einspeiser und 11 Cent für Verbraucher der 
Bestbieter. Mit AVIA Energy Austria GmbH wurde bis 
Ende 2025 ein Stromliefervertrag abgeschlossen. 
Die Bezugsmengen müssen bei AVIA bekannt 
gegeben werden. Strombezug durch 

Energiegemeinschaft Eitzing wird mit 40% 
angenommen.Vertrag bis Ende 2025.  
Beschluss: 11 Ja - Stimmen, 2 befangen 
Redhammer und Burgstaller 

 

 

14. VERMESSUNGSURKUNDE 

TEILUNGSPLAN NACH § 15 LIEGTEIL. 

GESETZ KIRCHENPLATZ; BERATUNG 

UND BESCHLUSSFASSUNG 

Im Zuge der Asphaltierungsarbeiten an der 
Siedlungstraße Untereitzing ergaben sich 
komplizierte Grenzverläufe.  
 
Die Grundgrenzen werden im Ortskern mit der 
Vermessung bereinigt und vereinfacht. Gräber und 
Friedhofsmauer, die derzeit im öffentlichen Gut 
liegen, werden an die Pfarre abgetreten. Die 
Grenzen zur Landesstraße werden berichtigt und die 
Grenzen öffentliches Gut und Gemeindegut 
vereinfacht. 
Einstimmiger Beschluss 
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13. VERKAUFSKOSTEN HOFLADER; 

KENNTNISNAHME  

Ein 
Grundsatzbeschluss 
für den Verkauf 
erfolgte bereits. Der 
Hoflader konnte mit 
einem besseren 
Ertrag als in der 
Förderfinanzierung 
angenommen, im 
Wert von 22.000 € samt Zubehör veräußert werden. 
Laut Auskunft vom Land OÖ. bleibt die zugesagte 
Fördersumme trotzdem unverändert. Die 
Kostenaufteilung erfolgt zur Hälfte mit der 
Gemeinde Senftenbach.  
Einstimmiger Beschluss 

 

15. VERKAUF EINER TEILFLÄCHE VON 

GR. NR. 1414/4; BESCHLUSSFASSUNG 

Die Besitzer der 
Liegenschaft 
Untereitzing 4 
möchten einen 
Teil vom 
öffentlichen Gut  
Nr. 1414/4, im 
Ausmaß von 
17m² kaufen.  

 

Der Kaufpreis 
beträgt 30€/m² 
und die Kosten 
für Vermessung 
und der Grundbuchseintrag müssen vom Käufer 
übernommen werden. 
Einstimmiger Beschluss 

 
 

16. VEREINBARUNG DER TERMINE 

FÜR GEMEINDERATSSITZUNGEN 1. 

HALBJAHR 2025 

Gemeinderatssitzungen jeweils an den 
Donnerstagen 23.01.2025, 13.03.2025 und  
12.06.2025. Beginn 20:00 Uhr 
Vorbesprechungen am: 
Do. 16.01., Mi. 05.03. und Do. 05.06. 
 
Gemeindevorstandssitzungen jeweils an den  
Freitagen 10.01., 14.03. und 13.06. um 7:30 Uhr 
 

 

17. ALLFÄLLIGES 

o Fototermin digitale Volksschule 

o Infostände für Gemeinden bei Herbstmesse  

o GisiReLa Nachfolge unterstützen 

o Arbeiten öffentlicher Mehrzweckraum 

o Termin Schulausschusssitzung 

o Duale, digitale Zustellung an Haushalte 

o Nachverrechnung von Gebühren Info an 
Betroffene 

o Danke für gute Zusammenarbeit 
 

VORANKÜNDIGUNGEN: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOMATIONSVERANSTALTUNG 

FÜR ZUKÜNFTIGE 

TRINKWASSER-VERSORGUNG 

EITZING. 

 
 
 
 

Mittwoch, 12. März 2025 
um 19:00 Uhr, im Gasthaus Huemer 

 
Vertreter des Landes Oberösterreich und 
die Planungsfirma Bauer stellen das 
Projekt vor. Alle Eitzingerinnen und 
Eitzinger sind herzlich eingeladen sich zu 
informieren! 

 

Unbekannte Senftenbacher und  
Eitzinger Dorfgeschichten in der Zeit von 
Kaiser Franz Joseph. 
Einen heiter-musikalischen Wirtshausabend 
veranstaltet  
 

am Freitag, 

25. April 2025 um  

19.30 Uhr im 

Landwirtshaus zum Kollmann (Saal)  
 

der Rieder Lokalhistoriker Wolfgang 
Marschall zusammen mit der Geigenmusi 
Burgstaller plus Markus Edtbauer und 
Clemens Roßboth mit neuen Einblicken in 
das Senftenbacher und Eitzinger 
Alltagsleben im 19. Jahrhundert. 
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ERGEBNISSE 

GEMEINDERATSSITZUNG 

VOM 12.09.2024 
 

1. VERGABE 

ARBEITEN/ANGEBOTE 

FÜR DIE ERSTMALIGE 

EINFÜHRUNG 

GANZTAGESSCHULE 

ZUR ADAPTIERUNG 

ESSENSRAUM/SPEISERAUM UND FÜR 

DIE RÄUME DER BETREUUNG INKL. 

AUßENGESTALTUNG DER 

VOLKSSCHULE EITZING – 

VORBEHALTLICH DER ZUSTIMMUNG 

DES LANDES OÖ; BERATUNG UND 

BESCHLUSSFASSUNG 

Für die Ausstattung und Umbauarbeiten werden vom 
Land OÖ. für die Einführung einer Ganztagesschule 
55-60.000 € finanzielle Mittel in Aussicht gestellt. 
 
Die zweite Wohnung im Erdgeschoss des 
Lehrerwohnhauses wird zu einem Speiseraum 
umfunktioniert, die bestehende Küche verwendet 
und zur Vergrößerung eine Zwischenwand entfernt.  
 
Zu den notwendigen Bau- und Handwerksarbeiten  
wurden Laptop, Spiele, Gartenelemente, Geschirr 
Küchenzubehör, um nur einiges zu nennen, zur 
Förderung eingereicht. 
 
Bestbieter sind folgende Firmen: 
Innenausbau:    Fa. Greil Bau GmbH 
Elektroarbeiten:   Neuhofer 
Sanitär/Instalationen:  Der Eder 
Geschirrspüler:   Red Zac Energie Ried 
Tische und Sessel:   Schmiderer & Schendl 
Tischlerarbeiten:   Fa. Daxberger 
 
Beschluss: Vorbehaltlich der Förderzusage des 
Landes OÖ. 12 Ja - Stimmen, 1 Stimmenthaltung 
Burgstaller 
 
 

 

 

2. AUFHEBUNG VON VERORDNUNGEN 

ZUR AUFLASSUNG ÖFFENTLICHER 

GÜTER, AUFGRUND § 11 ABS 3 OÖ. 

STRAßENGESETZ 1991IDGF., 

VERORDNUNGSPRÜFUNG VOM LAND 

OÖ UND NEUBESCHLUSS DIESER 

VERORDNUNGEN. 

Beim Verkauf von öffentlichen Gut, wurden 
Verordnungen erstellt und kundgemacht. Diese sind 
vorher im Gemeinderat zu beschließen.  
Einstimmiger Beschluss 

 

3. KAUFANBOT; ANBOT AUF 

ABSCHLUSS EINES KAUFVERTRAGES 

“GRUNDSTÜCK AM STEINGARTEN” 

MIT EINEM NEU GEBILDETEN 

GRUNDSTÜCK 683/7 IM AUSMAß VON 

1.095 M², VERMESSUNGSURKUNDE 

TEILUNGSPLAN VOM GEOMETER GZ: 

13665/24 VOM 27.08.2024 UND 

GLEICHZEITIGE AUFLÖSUNG DER 

VEREINBARUNG VORKAUFSRECHT 

VON DER GEMEINDERATSSITZUNG 

VOM 20.06.2024; BERATUNG UND 

BESCHLUSSFASSUNG.  

Die Änderung von einem Vorkaufsrecht zu einem 
Kaufanbot gibt der Gemeinde mehr Sicherheit, das 
Grundstück innerhalb eines vereinbarten Zeitraumes 
zu erwerben. Das Kaufanbot gilt bis 31.12.2026, der 
Besitzer bietet  das Grundstück einseitig mit 
Grundstückskosten von 75 €/m² der Gemeinde an. 
Einstimmiger Beschluss 

 

4. STROMVERTRAG DER GEMEINDE 

EITZING; BERATUNG UND 

BESCHLUSSFASSUNG. 

Bestbieter mit einem Fixpreis von 11,5 Cent bis 
31.12.2025, plus Vergünstigungen beim Tanken, 
sowie Pellets und Heizöleinkauf ist Fa. AVIA Energy 
Austria GmbH. Die Umstellung von Energie Ried zu 
AVIA wurde im Ausschuss beraten und zugestimmt. 
Der Vertrag wurde unterzeichnet und muss im 
Gemeinderat beschlossen werden. 
Beschluss: 12 Ja - Stimmen, 1 befangen Baier 
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5. VERGABE WINTERDIENST 2024/25; 

BESCHLUSSFASSUNG 

Die Schneeräumung im Gemeindegebiet Eitzing wird 
seit vielen Jahren über den Maschinenring 
abgewickelt.  
 
„Vielen Dank an die Fahrer des Lohnunternehmens 
Freund/Eitzing für die verlässliche Durchführung der 

Winterdienstarbeiten in Eitzing für den 
Maschinenring!“ 

 
 
Der Vertrag wurde einseitig vom Maschinenring 
gekündigt. Der vorliegende Vertrag enthält die 
Winterdienstpauschale von 4.447,27 € inkl. 
Bereitschaft ohne Endkehrung der Siedlungs-
straßen. Diese war im gekündigten Vertrag inkludiert.  
Die Kehrung kostet bei der Fa. Rescheneder rund 
2.500 € und beim Maschinenring rund 3.000 €. Daher 
Vergabe Winterdienst an Maschinenring und 
Kehrung an Fa. Rescheneder. 
Einstimmiger Beschluss 
  
 

6. STUNDENERHÖHUNG EINER 

BEDIENSTETEN IN DER ALLGEMEINEN 

VERWALTUNG VB GD 20.3 VON 

0,375PE AUF 0,5PE; BERATUNG UND 

BESCHLUSSFASSUNG. 

Für Frau Windsperger soll das Stundenausmaß von 
15 auf 20 Wochenstunden erhöht werden. Laut 
Dienstpostenplan der Gemeinde ist eine Erhöhung 
möglich. 
Die Mehrstunden sind zur Unterstützung der 
Amtsleitung (Verwaltung, Zeitausgleich abbauen), 
die heuer die Ausbildung Modul 4 absolviert und im 
Bürgerservice vorgesehen. 
Einstimmiger Beschluss 

 

 7. DRINGLICHKEITSANTRAG 

LEITUNGSRECHT, 2. ABSCHNITT 

GLASFASER 

Der 2. Bauabschnitt betrifft das Zentrum, die 
Siedlungen Mehrnbacher Straße, Obereitzing, 
Wippenhamer Straße und Am Steingarten. 
 
Probenzing, Kirchberg und Bankham sind im Ausbau 
von A1 nicht vorgesehen. Zur Versorgung mit 
Glasfaser ist dazu bei Glasfaser Oberösterreich der 
Förderantrag gemeinsam mit den Gemeinden, 
Mehrnbach, Neuhofen, Lohnsburg und Eitzing 
gestellt. 
Einstimmiger Beschluss 

 

8. ALLFÄLLIGES 

o Protokolländerung 

o Raum- u. Bauausschusssitzung vom 
09.07.24 

o Finanzzuweisungen 

o Versagungsgründe Widmung 

o Planungen Mehrzweckgebäude 

 
 

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR 

HUNDEHALTER: 
 

Hundeanmeldung: 
 

- Meldepflicht besteht für über 12 Wochen alte 
Hunde binnen 5 Werktagen 
 

- Bestätigung der Registrierung bei der 
Heimtierdatenbank 
 

 

- Bestehende Haftpflichtversicherung 
(Bestätigung der Versicherung) 
 

- Positiv absolvierte Ausbildung vor Beginn der 
Haltung eines Hundes (Sachkundenachweis) 
 

 

- Zusatzausbildung für Halter eines auffälligen 
Hundes 
 

- Große Hunde - 
Absolvierung der 
Alltagstauglichkeit 
(mindestens 40cm 
Widerristhöhe 
oder ein Gewicht 
von mindestens 
20kg) 
 

 
Hundeabmeldung: 
Die Beendigung der Hundehaltung ist in der 
Gemeinde binnen einer Woche zu melden.  
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ÖFFENTLICHE BEKANNTGABE  

IN DER GEMEINDEZEITUNG MÖGLICH  
 
Wir freuen uns, wenn sich jemand gerne einen kleinen 
Platz in der amtlichen Mitteilung “Bürgermeisterin INFO” 
für ein neugeborenes Baby, Heirat, bestandene Prüfung, 
Neustart Nahversorgung… sichern möchte. 
Bitte dazu an das Gemeindeamt Eitzing wenden. 
HINWEIS: Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung 

und des Datenschutzgesetzes dürfen 
personenbezogene Daten nur mehr mit schriftlicher 

Zusage veröffentlicht werden! 

 

Impressum 
Medieninhaber, Redaktion und Herausgeber: 
Gemeinde Eitzing, Kirchenplatz 1, 4970 Eitzing 
Medienrechtliche  
Ansprechperson: Bürgermeisterin Margot Zahrer 
Fotos: Gemeinde Eitzing, Zahrer M., Pixabay.com, … 
Tel.: 07752 / 83 037 
E-Mail: gemeinde@eitzing.ooe.gv.at 
Homepage: www.eitzing.at 

 
„Gerne bin ich für Informationen und für Eure  
Anliegen unter 0699 / 10 50 47 22 erreichbar.“  
SPRECHSTUNDE  
MONTAGS VON 19:00 BIS 20:00 UHR UND  

FREITAGS VON 7:00 BIS 8:00 UHR  
 

BÜRGERMEISTERIN MARGOT ZAHRER 

 

mailto:gemeinde@eitzing.ooe.gv.at

